
STADT
BAD SALZDETFURTH

Wahlbekanntmachung
Europawahl am 09. Juni 2024

Am 09. Juni 2024 findet die Europawahl statt.

Die Parteien und Wählergruppen in der Stadt Bad Salzdetfurth werden hiermit aufgefor-
dert, wahlberechtigte Personen als Mitglieder der Wahlvorstände für die Wahlbezirke im
Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth vorzuschlagen.

Die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme
eines Wahlehrenamtes ist jede wahlberechtigte Person verpflichtet.

Wahlbewerber*innen, Vertrauenspersonen und stellvertretenden Vertrauenspersonen für
Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt nicht innehaben.

Die Übernahme des Wahlehrenamtes darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.
Insbesondere dürfen die Berufung ablehnen:

. Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie einer mit
diesen vergleichbaren Regierungen eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union

. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder eines
Landtages sowie eines Parlaments in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-
sehen Union, das dem Deutschen Bundestag oder einem Landtag vergleichbar ist

. Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben

. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge ihrer Familie die
Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert

. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen
Gründen oder durch Krankheit oder Behinderung oder aus einem sonstigen wich-
tigen Grunde gehindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben.

Die Vorschläge sind bis zum 10. 03. 2024 bei der Stadt Bad Salzdetfurth, Wählamt, Ober-
Straße 6, 31162 Bad Salzdetfurth oder per E-Mail an wahl@bad-salzdetfurth. de einzu-
reichen.

Bad Salzdetfurth, 01. 02. 2024

Gryschka
Gemeindewahlleiter


